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In anderen Bundesländern sind Prüfungsaufsichten definitv nicht als "Mehrarbeit" anzurechnen,
z. B. in NRW (https://bass.schul-welt.de/1056.htm ). Von daher kann ich mir nicht vorstellen,
dass das in Sachsen anders sein sollte.

Zitat von I. Lehmann

Also wenn du zum Beispiel als Vertretung eingesetzt wird und der Kollege eine Arbeit in
dieser Stunde schreiben lässt,

bekommst du das doch auch angerechnet.

Dann handelt es sich ja auch um reguläre Unterrichtsstunden (ist mir allerdings noch nie
passiert, dass ich eine Klausuraufsicht übernommen habe, wenn ich nicht selber eine
geschrieben habe und eine andere Lehrkraft ihre SuS einfach "dazugesetzt" hat).

Aber vielleicht findet sich ja hier noch ein/e Kollege/Kollegin aus Sachsen, der/die dir nähere
Auskunft dazu geben kann. Ich bin halt in einem anderen BL tätig und in NDS bekommt man
meines Wissens für Prüfungsaufsicht i. d. R. keine Mehrstunden. Meine Schule war allerdings
schon häufig so nett, uns diese trotzdem zu gewähren, wenn wir an z. B. mündlichen Prüfungen
als Prüfer*in teilgenommen haben zu einer Zeit, wo wir eigentlich unterrichtsfrei hätten.

1https://www.lehrerforen.de/thread/59274-mau-mehrarbeitsunterricht/?postID=709022#post709022
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